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sonderer, im Walde nicht immer ausführ

barer Standlinien nicht nothwendig ma

chen und überhaupt im Laufe des Geschäf

tes, z. B. bey der Taxation, eben nicht

viel mehr Zeit erfordern, als die Ab

schätzung vermittelst deS Augenmaaßes.

4) Muß ein billiger Preis die allge

meinere Anschaffung desselben erleichtern.

Man siehet leicht ein, daß es nach

diesen aufgestellten Erfordernissen keine

ganz leichte Aufgabe ist —&gt; eine in jeder

Hinsicht genügende Vorrichtung darzustel

len; indessen hofft doch der Verfasser,

durch sein auf die Zwecke des Forstwesens

angewandtes Diastimeter, zu dessen all

gemeiner und ausschließlicher Anfertigung

er im Umfange der Preußischen Staaten

bereits durch ein Königliches Patent be-


